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 Bitte senden an: 

 
Gemeinde Auensee 
Rathausstraße 1 
04107 Auensee 
 
 
 

 

Antrag auf Sondernutzung/Werbung für die Inanspruchnahme öffentlicher Straßen gemäß 
Bundesfernstraßengesetz, Sächs. Straßengesetz und Sondernutzungssatzung 
 
Mit Erteilung der Sondernutzungserlaubnis werden von der genehmigenden Behörde Sondernutzungsgebühren und 
Verwaltungskosten berechnet, die mit Erlaubniserteilung sofort fällig sind. Der Gebührenpflichtige ist der Antragssteller. 

Antragsteller/-in 

Name, Vorname Telefon/E-Mail 

Anschrift (Straße, Haus-Nr., PLZ, Ort) 

 

Ort der Sondernutzung     Dauer der Sondernutzung 
 

Straße/Weg/Platz Haus-Nr. von bis 

 

Ansprechpartner 
 

Name, Vorname Telefon/Fax-Nr./E-Mail 

 

Sondernutzungsart 
Stück/ 
Anzahl 

Länge x 
Breite 

m² Sondernutzungsart 
Stück/ 
Anzahl 

Länge  
x Breite 

m² 

Werbeaufsteller max. 1,20 m H    Promotion    

Beachflag bis max. 2,60 m H    
Fahnen an Stadt-
beleuchtungsmasten 

   

Verwaltungswerbung auf 
Plakaten bis max. A 0 

   
Papierkörbe mit 
Fremdwerbung 

   

transportable Fahrradständer mit 
Eigenwerbung 

   Kinderspielmobile    

Blumenkübel, Pflanzschalen    
Wahlwerbung auf 
Plakaten bis max. A 0 

   

Werbung an Baugerüsten    
Wahlwerbung auf 
Wesselmann-
Großwerbetafel 

   

Werbung an Bauzäunen    
Info-Tische von 
Vereinen/Einzelpersonen 
mit politischem Inhalt 

   

transportable Fahnenmasten    
mobile Werbung jeglicher 
Art 

   

Werbung auf Sonnenschirmen 
(außer Werbung) 

   Sonstiges    

Werbung auf Markisen  
(außer Eigenwerbung) 

       

 
 
 

Unterschrift 

 
Anlage 

Lastschrifteinzugsermächtigung, Lagepläne oder –skizzen, Musterplakate und Straßenlisten 
 
Zur Beachtung 
Dem Antrag sind Lagepläne oder –skizzen sowie aussagekräftige Fotos beizufügen, aus denen Form, Farbe, Gestaltung und 
Inhalt der Werbung ersichtlich sind. Bei Anträgen für Veranstaltungswerbung sind als Anlagen Musterplakate und die 
Straßenlisten für die beantragte Werbekampagne einzureichen. Unvollständige Anträge können nicht bearbeitet werden. 

 

Eingangsvermerk 
 
 Hinweis 

Den Antrag können Sie auch 
persönlich bei der Gemeinde Auensee, 
Rathausstraße 1, 04016 Auensee 
abgeben. 


